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EU - Sicherheitsdatenblatt  

 

Druckdatum:  12.07.2001          Überarbeitet am:  11.04.2001 

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung  

Handelsname:   DISTLER - RAUHFASERFARBE 

Verwendungszweck: Streichen / Rollen im Innenbereich durch Malerfachbetriebe 

 
Firma:  
Farben – Distler e.K. 
Schwanderstr. 10 -12 
D-91126 Rednitzhembach 
Tel.: 09122/6980  Fax: 09122/69850 

2. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen  

Chemische Charakterisierung: 
Dispersionsfarbe auf Basis einer copolymeren Kunststoffdispersion 

Gefährliche Inhaltsstoffe: 
Diese Zubereitung enthält keine gesundheitsschädlichen Stoffe im Sinne der Gefahrstoffverordnung 

3. Mögliche Gefahren der Zubereitung  

Die Zubereitung ist nach der Gefahrstoffverordnung nicht als gefährlich eingestuft  

4. Erste- Hilfe-Maßnahmen  

- Allgemeine Hinweise: 

Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen 

- nach Hautkontakt:  

Mit viel Wasser und Seife abwaschen 

- nach Augenkontakt: 

Mindestens 10 Minuten lang reichlich mit sauberem, fließenden Wasser spülen; ärztlichen Rat einholen.  

- nach Verschlucken:  

Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren! Betroffenen ruhig halten. Kein Erbrechen einleiten! 

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung  

- Geeignete Löschmittel: 

CO2, Löschpulver, Wassersprühstrahl, Schaum, Wassernebel 

- Ungeeignete Löschmittel : 

Wasserstrahl 

- Weitere Angaben: 

Gefährdete Behälter mit Wassersprühstrahl kühlen.  

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln, darf nicht in Kanalisation gelangen. 
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6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung  

- Umweltschutzmaßnahmen: 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Bei der Verschmutzung von Flüssen, Seen oder 

Abwasserleitungen entsprechend den örtlichen Gesetzen die jeweils zuständigen Behörden in Kenntnis 

setzen.  

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: 

Ausgetretenes Material mit Aufsaugmittel (z.B. Sand, Erde, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach 

den örtlichen Bestimmungen in den dafür vorgesehenen Behältern sammeln. Vorzugsweise mit 

Reinigungsmittel säubern, möglichst keine Lösemittel benutzen.  

7. Handhabung und Lagerung  

  - Handhabung: 

Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden. Dämpfe und Spritznebel nicht einatmen Bei der Arbeit nicht  

essen, trinken, rauchen. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8. Gesetzliche Schutz – und 

Sicherheitsvorschriften befolgen. 

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: 

Stets in Behältern aufbewahren, die dem Originalgebinde entsprechen. 

Nicht unter 5°C lagern. 

Vor Frost schützen. 

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüs tungen  

- Technische Schutzmaßnahmen 

Nicht erforderlich 

- Persönliche Schutzausrüstung: 

Handschutz: 

Bei längerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzcreme für die Hautflächen, die mit dem Produkt in Kontakt 

kommen können. 

Augenschutz: 

Zum Schutz gegen Spritzer Schutzbrille tragen. 

9. Physikalische und chemische Eigenschaften  
Form  : mittelviskos 

Farbe : s. Gebindeetikett 

Geruch: produktspezifisch 

 Wert Einheit Methode 

Flammpunkt entfällt   

Viskosität (bei 20° C) n.b. mPas (Brookfield) 

Dichte (bei 23° C) 1,55 g/cm3  

Untere ex - Grenze n.a.   

Obere ex - Grenze n.a.   

Löslichkeit in Wasser mischbar   

Fest- / Schmelzpunkt n.b. ° C  

Siedepunkt n.b.   

PH - Wert n.b.   
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10. Stabilität und Reaktivität  

- Zu vermeidende Stoffe: 

keine bekannt 

- Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

Keine bei bestimmungsgemäßer Verwendung 

11. Angaben zur Toxikologie  

Es sind keine Angaben über die Zubereitung verfügbar. 

12. Angaben zur Ökologie  

Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung) 

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.  

13. Hinweise zur Entsorgung  

Produkt nach Abfallschlüssel 080102 ( Altlacke, Altfarben, nicht ausgehärtet ) bzw. 080105 ( Altlacke, 
Altfarben, ausgehärtet ) entsorgen. 

14. Angaben zum Transport  

Produkt unterliegt nicht der Gefahrgutverordnung 

15. Vorschriften   

Kennzeichnung nach EG - Richtlinien  

Diese Zubereitung ist nach der Gefahrstoffverordnung nicht eingestuft als gefährlich. 

Nationale Vorschriften 

Das Produkt ist auf Grund der uns vorliegenden Daten keine gefährliche Zubereitung im Sinne der 

Gefahrstoffverordnung ( Deutschland ). 

Wassergefährdungsklasse: 1 ( Selbsteinstufung ) 

Klassifizierung nach VbF: entfällt 

16. Sonstige Angaben  

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 

Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Die gegebenen Arbeitsbedingungen des Benutzers entziehen sich jedoch unserer Kenntnis und Kontrolle. 

Der Benutzer ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. 


